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RS OGH 1967/11/15 5Ob205/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1967

Norm

ABGB §1052 A

Rechtssatz

Der Verkäufer, der nicht die vereinbarte Menge oder nicht das vereinbarte Gewicht einer Ware liefert und auch nicht

mehr in der Lage ist, die Lieferung des Fehlenden zu bewirken, besitzt nur einen Anspruch auf das Entgelt für die

gelieferte Ware.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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